
415 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten 
Dr. S ehr a n z, Mag. K a b a s, He i n z i n -
ger und Genossen betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Konsumentenschutzgesetz 

geändert wird (87/ A) 

A~ 11. April 1984 haben die eingangs genannten 
Abgeordneten einen Initiativantrag im Nationalrat 
eingebracht, der dem Justizausschuß zur weiteren 
Behandlung zugewiesen wurde. Begründet wurde 
dieser Antrag unter anderm wie folgt: 

"Die Erfahrungen mit der Anwendung des Kon­
sumentenschutzgesetzes, das seit 1. Oktober 1979 
in Kraft steht, in nunmehr schon mehr als vier Jah­
ren haben ergeben, daß gerade beim Haustürge­
schäft im Zeitschriftenhandel zusätzliche Verbesse­
rungen des Rechtsschutzes erforderlich und auch 
möglich sind, ohne das Haustürgeschäft in diesem 
Bereich schlechthin zu verbieten. 

Hier den Rechtsschutz für den Konsumenten zu 
verbessern, ist. das Anliegen dieses Gesetzantrages, 
der sich auf die Ergebnisse von Beratungen zwi­
schen Konsumentenvertretung und Wirtschaft 
stützt." 

Dr. Fertl 

Berichterstatter 

Der Justizausschuß hat diesen Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 12. Oktober 1984 der Vorbera­
tung unterzogen. An der sich an die Ausführungen 
des Berichterstatters Abgeordneten Dr. S c h r a n z 
anschließenden Debatte beteiligten sich die Abge­
ordneten Dr. G raff, H ein z i n ger und der 
Ausschußobmann Abgeordneter Mag. K a b a s. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung eines Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Mag. K a b a s, . 
Dr. G rad i s c h n i kund Dr. G raff betreffend 
das Datum des Inkrafttretens in der diesem Bericht 
beigedruckten Fassung einstimmig angenommen. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde der 
Abgeordnete Dr. F e r t 1 gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justizaus­
schuß somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f /. 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1984 10 12 

Mag. Kabas 

Obmann 
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2 415 der Beilagen 

Bundesgesetz vom :XXXXX, mit dem 
das Konsumentenschutzgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Konsumentenschutzgesetz, BGBI. 
Nr. 140/1979, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 135/1983, wird wie folgt geän­
dert: 

1. Im § 3 wird 
a) im Abs. 1 nach den Worten "ein Abzahlungs­

geschäft(§ 16)" die Wendung eingefügt: 
"oder ein Geschäft im Sinn des § 26"; 

b) im Abs. 2 nach den Worten "oder einer ähnli­
chen Veranstaltung" die Wendung eingefügt: 
"oder durch persönliches, individuelles 
Ansprechen auf der Straße". . 

2. Im § 15 wird 
a) der letzte Satz ,des Abs. 1 aufgehoben; 
b) dem Abs. 2 folgender Satz angefügt: 

"In solchen Verträgen kann die Kündigungs­
frist auf höchstens sechs Monate verlängert 
werden." 

3. Im Abs. 1 des § 25 wird der Ausdruck "Buch-, 
Kunst-, Zeitschriften- und Musikalienhandel" 
durch die Wendung "Handel mit Druckwerken" 
ersetzt. 

4. An die Stelle des § 26 seiner Überschrift treten 
folgende Bestimmungen: 

"Lieferungen im Handel mit Druckwerken 

§ 26. (1) Verträge im Handel mit Druckwerken 
sind schriftlich zu errichten, wenn sie 

1. den Verkäufer zu wiederholten Lieferungen 
und den Käufer zu wiederholten Geldzahlun­
gen verpflichten sowie 

2. unter Umständen geschlossen werden, die den 
Verbraucher nach § 3 zum Rücktritt berechti­
gen. 

(2) Die Vertragsurkunde hat zu enthalten 
1. den Vor- und den Familiennamen (die 

Firma), den Beruf (Gegenstand des Unterneh­
mens) und den gewöhnlichen Aufenthalt 

'(Sitz) der Vertragsteile ; 
2. den Tag und den Ort des Vertrags antrags 

beziehungsweise der Vertragsannahme des 
Verbrauchers ; 

3. den Gegenstand des Vertrags; 
4. die Höhe und die Fälligkeit der zu leistenden 

Zahlungen sowie, wenn sie bereits feststeht, 
deren Zahl; 

5. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht nach 
§ 3. 

(3) Der Unternehmer hat auf seine Kosten 
unverzüglich nach der Unterfertigung der Ver­
tragsurkunde durch den Verbraucher diesem eine 
Abschrift auszufolgen; die im Abs. 2 genannten 
Angaben sind darin deutlich lesbar wiederzugeben. 

( 4) Die Rechtswirksamkeit eines Vertrags, über 
nichtperiodische Druckschriften ist von der Errich­
tung der Vertragsurkunde unabhängig. 

§ 26 a. Bei Verträgen über periodische Druck­
schriften, die unter § 26 fallen, hat überdies der 
Unternehmer, der die Erfüllung des Vertrages als 
Vertragspartner übernimmt, dem Verbraucher-'mit 
der Post eine Urkunde zu übersenden, die deutlich 
lesbar die in § 26 Abs. 2 angeführten Angaben ent­
hält. Die Frist für den Rücktritt vom Vertrag nach 
§ 3 beginnt jedenfalls erst zu laufen, sobald dem 
Verbraucher diese Urkunde zugekommen ist. Der 
Rücktritt kann auch d:em Unternehmer gegenüber 
wirksam erklärt werden, der diese Urkunde zuge-
sandt hat. ' 

§ 26 b. Die §§ 26 und 26 a gelten nicht für Ver­
träge, in denen der Gesamtpreis oder, wenn ein sol­
cher noch nicht errechenbar ist, der innerhalb eines 
Jahres zu leistende Kaufpreis mit mehr als 
150000 S zahlenmäßig bestimmt ist." 

5. Im § 32 Abs. 1 werden 
a) in der Z 1 lit. b das Zitat ,,§ 26 Abs. 1" durch 

das Zitat ,,§ 26 Abs. 2" und 
b in der Z 2 das Zitat ,,§ 26 Abs. 1" durch das 

Zitat des ,,§ 26 Abs. 3" 
ersetzt. 

Artikel 11 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 
in Kraft. 

2. Dieses Bundesgesetz ist auf Verträge, die vor 
seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind, 
nicht anzuwenden. 

3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bun'desminister für Justiz betraut. 
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